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B: Verordnungen, Verfügungen und Bekanntmachungen der Bezirksregierung

995 Bekanntmachung
Planfeststellung für den Ersatzneubau
der 110-kV-Hochspannungsfreileitung
Hervest-Dorsten – Stadtlohn (Bl. 1520) im
Abschnitt Hervest-Dorsten – Pkt. Borken in den
Gemeinden Dorsten, Heiden und Borken

Bezirksregierung Münster

12. November 2008

Mit Planfeststellungsbeschluss der Bezirksregierung Müns-
ter vom 07.11.2008 – Az.: 25.05.01.01-7/04 – ist der Plan für
den Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung
Hervest-Dorsten – Stadtlohn (Bl. 1520) im Abschnitt Her-
vest-Dorsten – Pkt. Borken gemäß § 43 Satz 1 Nr. 1 des
Gesetzes über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Ener-
giewirtschaftsgesetz – EnWG) und § 74 des Verwaltungsver-
fahrensgesetzes (VwVfG) festgestellt worden.

Der Vorhabensträgerin wurden Auflagen erteilt.

In dem Planfeststellungsbeschluss ist über alle rechtzeitig
vorgetragenen Einwendungen, Forderungen und Anregun-
gen entschieden worden.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb
eines Monats nach Zustellung Klage beim

Oberverwaltungsgericht für das
Land Nordrhein-Westfalen

Aegidiikirchplatz 5,
48143 Münster

erhoben werden.

Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der Ausle-
gungsfrist. Dies gilt nicht für die Beteiligten, denen der Plan-
feststellungsbeschluss mittels Postzustellungsurkunde zuge-
stellt wurde.

Die Klage ist beim Gericht schriftlich zu erheben. Die
Klage muss die Klägerin/den Kläger, die Beklagte (Bezirks-
regierung Münster) und den Gegenstand des Klagebegeh-
rens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sind innerhalb einer Frist von sechs Wochen nach
Klageerhebung anzugeben.

Erklärungen und Beweismittel, die nach Ablauf der vor-
genannten Frist vorgebracht werden, kann das Gericht
zurückweisen und ohne weitere Ermittlungen entscheiden,
wenn ihre Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzö-
gern würde und der Kläger die Verspätung nicht genügend
entschuldigt.

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfest-
stellungsbeschluss für diese Leitung hat gemäß § 43e Abs. 1
EnWG keine aufschiebende Wirkung.

Den Antrag auf Anordnung der aufschiebenden Wirkung
der Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Planfeststel-
lungsbeschluss nach § 80 Abs. 5 Satz 1 VwGO kann nur
innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses Planfeststel-
lungsbeschlusses beim

Oberverwaltungsgericht für das
Land Nordrhein-Westfalen

Aegidiikirchplatz 5,
48143 Münster

gestellt und begründet werden.
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Falls die genannten Fristen durch das Verschulden eines
von der Klägerin/dem Kläger Bevollmächtigten versäumt
werden sollte, so würde dessen Verschulden der
Klägerin/dem Käger zugerechnet werden.

Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Betei-
ligte, soweit er einen Antrag stellt, durch Rechtsanwalt oder
Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des
Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt
als Bevollmächtigten vertreten lassen. Juristische Personen
des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch
durch Beamte oder Angestellte mit Befähigung zum Rich-
teramt sowie Diplomjuristen im höheren Dienst, Gebiets-
körperschaften auch durch Beamte und Angestellte mit
Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichts-
behörde oder des jeweiligen kommunalen Spitzenverbandes
des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten las-
sen.

Der Beschluss liegt mit einer Ausfertigung des festgestell-
ten Planes
– im Rathaus der Stadt Borken, im Piepershagen 17,

46325 Borken,
– im Rathaus der Stadt Dorsten, Vermessungsamt,

Bismarckstr. 13, 46284 Dorsten,
– im Rathaus der Gemeinde Heiden, Bauamt,

Rathausplatz 1, 46359 Heiden,
vom 26. November bis 09. Dezember 2008 (einschließlich)

während der Dienststunden zu jedermanns Einsicht aus.
Der Beschluss gilt mit Ende der Auslegungsfrist allen

Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwendungen
erhoben haben, als zugestellt (§ 74 Abs. 5 Satz 3 VwVfG).

Bis zum Ablauf der Rechtsbehelfsfrist kann der Planfest-
stellungsbeschluss von den Betroffenen und denjenigen, die
Einwendungen rechtzeitig erhoben haben, bei der Bezirks-
regierung Münster, Dezernat 25, Domplatz 6 – 7, 48143
Münster schriftlich angefordert werden.

Im Auftrag
gez. Mersch

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 457 – 458

996 Erlöschen einer Vermessungsgenehmigung II
für den Öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieur Dipl.-Ing. Andreas Kretschmer

Bezirksregierung Münster
– 31(33.2416) –

Münster, den 13. November 2008

Die dem Öffentlich bestellten Vermessungsingenieur Dipl.-
Ing. Andreas Kretschmer, Westerholter Weg 134 in 45657
Recklinghausen für den Dipl.-Ing. Matthias Börning erteilte
Vermessungsgenehmigung II ist mit Ablauf des 30.09.2008
erloschen.

Bezug: Veröffentlichung im Amtsbl. Reg. Münster am
29.11.2002, Seite 368

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 458

997 Bekanntmachung gemäß § 3a des Gesetzes über
die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Bezirksregierung Münster
53/60-9961861/01.V-G149/07

48143 Münster, den 10.11.2008

Die Firma WPD Windpark Nr. 210 Renditefonds GmbH &
Co KG, Bremen, hat einen Antrag zur Errichtung und zum
Betrieb von 5 Windenergieanlagen auf den Grundstü-
cken Gröblingen, Flur 2, Flurstücke 16, 10, 42 und Gemar-
kung Füchtorf, Flur 146, Flurstück 85, Gemarkung Füch-
torf, Flur 146, Flurstück 67 in Sassenberg vorgelegt.

Errichtet werden sollen vier Anlagen des Typs ENER-
CON E-82 mit einer Nabenhöhe von 108,38 Metern und
einem Rotordurchmesser von 82 Metern. Das ergibt eine
Gesamthöhe  von 149,38 m. Weiter soll eine Anlage des
Typs ENERCON E-70 mit einer Nabenhöhe von 98,20 m
und einem Rotordurchmesser von 70 m. Das ergibt eine
Gesamthöhe von 133,20 m. Die Nennleistung der Anlagen
beträgt jeweils 2.000 kW.

Gemäß der 4. Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmi-
gungsbedürftige Anlagen) und den Bestimmungen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) bedarf das
beantragte Vorhaben einer Genehmigung nach diesen Vor-
schriften.

Für das Vorhaben wurde ein Vorprüfungsverfahren
(Screening) zur Feststellung des Erfordernisses einer
Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 3a – c des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung durchge-
führt.

Im Rahmen dieses Verfahrens wurde festgestellt, dass es
einer weiteren Umweltverträglichkeitsprüfung als unselb-
ständiger Teil des Genehmigungsverfahrens nicht bedarf, da
u. a. erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen durch das
Vorhaben nicht zu besorgen sind.

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar.

Die Bekanntmachung der Feststellung erfolgt nach § 3a
UVPG in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3
Satz 1 des BImSchG.

Im Auftrag

Gez. Wehnert

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 458
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998 Bekanntmachung der Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH

Die Gesellschafterversammlung der gfw – Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH hat am
24.09.2008 den Jahresabschluss zum 31.12.2007 festgestellt.
Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der Zeit
vom 08.12. – 22.12.2008 im Verwaltungsgebäude der Gesell-
schaft, Vorhelmer Str. 81, 59269 Beckum, zur Einsichtnah-
me aus.

Der mit der Prüfung des Jahresabschlusses der Gesell-
schaft für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf zum
31.12.2007 beauftragte Wirtschaftsprüfer, Dipl.-Kfm. Peter
Frölich, 59269 Beckum, hat am 22.02.2008 den anliegenden
Bestätigungsvermerk erteilt.

E. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks
und Schlussbemerkung

Nach dem abschließenden Ergebnis meiner Prüfung habe
ich dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 und dem
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2007 der gfw-Gesellschaft
für Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH,
Beckum (Anlage III. [Seite 40 bis 41]), folgenden uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt:

„Ich habe den Jahresabschluss unter Einbeziehung der
Buchführung und den Lagebericht der gwf-Gesellschaft für
Wirtschaftsförderung im Kreis Warendorf mbH für das
Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2007
geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahres-
abschluss und Lagebericht nach den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der
gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Meine Aufgabe ist
es, auf der Grundlage der von mir durchgeführten Prüfung
eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbezie-
hung der Buchführung und über den Lagebericht abzuge-
ben.

Ich habe meine Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prü-
fung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten
und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den
Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittel-
ten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesent-
lich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt wer-
den. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die
Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirt-
schaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die
Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rah-
men der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungs-
legungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nach-
weise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und
Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben
beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der ange-
wandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen
Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdi-
gung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts. Ich bin der Auffassung, dass meine Prüfung
eine hinreichend sichere Grundlage für meine Beurteilung
bildet.

Meine Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach meiner Überzeugung vermittelt der Jahresabschluss
unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes
Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesell-
schaft. Der Lagebericht gibt insgesamt eine zutreffende Vor-
stellung von der Lage der Gesellschaft und stellt die Risiken
der künftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatte ich in Über-
einstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den
Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei
Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Beckum, den 22. Februar 2008

Dipl.-Kfm. Peter Frölich

Wirtschaftsprüfer

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 459

999 Ungültigkeitserklärung für einen in Verlust
geratenen Polizeidienstausweis

Der Polizeidienstausweis Nr.: 0443908 des Polizeikommis-
sars z. A.: Lars Pauly, ausgestellt von dem LZPD ist in Ver-
lust geraten und wird für ungültig erklärt.

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises wird straf-
rechtlich verfolgt.

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird um Rückgabe
an das Polizeipräsidium Recklinghausen gebeten.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 459

1000 Ungültigkeitserklärung für einen in Verlust
geratenen Polizeidienstausweis

Der Polizeidienstausweis Nr.: 0438018 des Polizeikommis-
sars: Ralf Schulz, ausgestellt am: 24.03.2008, ausgestellt von
dem LZPD ist in Verlust geraten und wird für ungültig
erklärt.

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises wird straf-
rechtlich verfolgt.

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird um Rückgabe
an das Polizeipräsidium Recklinghausen gebeten.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 459

1001 Ungültigkeitserklärung für einen in Verlust
geratenen Polizeidienstausweis

Der Polizeidienstausweis Nr.: 0546727 der Polizeikommis-
sarin: Dunja Delzig, ausgestellt von dem LZPD ist in Ver-
lust geraten und wird für ungültig erklärt.

Der unbefugte Gebrauch des Dienstausweises wird straf-
rechtlich verfolgt.

Sollte der Ausweis gefunden werden, wird um Rückgabe
an das Polizeipräsidium Recklinghausen gebeten.

Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 459

C: Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen anderer Behörden und Dienststellen
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Aufgebote und Kraftloserklärungen
von Sparkassenbüchern

1002 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 430 172 320
(Neu: 4 630 172 320), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 03. Februar 2009 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 03. November 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 460

1003 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 425 057 437
(Neu: 4 625 057 437), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 03. Februar 2009 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 03. November 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 460

1004 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 379 117 633
(Neu: 3 779 117 633), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 03. Februar 2009 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 03. November 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 460

1005 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 3 010 002 164
aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 03. Februar 2009 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-

wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 03. November 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 460

1006 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 4 010 006 361
aufgeboten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 03. Februar 2009 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 03. November 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 460

1007 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 316 510 742
(Neu: 3 716 510 742), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 03. Februar 2009 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 03. November 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 460

1008 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 467 036 893
(Neu: 4 667 036 893), ausgestellt von der Kreissparkasse
Recklinghausen, die seit dem 01. Januar 2003 unter der
Bezeichnung Sparkasse Vest Recklinghausen firmiert, aufge-
boten.

Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 03. Februar 2009 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 03. November 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 460

1009 Der Vorstand der Sparkasse Vest Recklinghausen hat
das verlorengegangene Sparkassenbuch Nr. 3 040 017 679
aufgeboten.
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Der Inhaber der Urkunde wird hiermit aufgefordert, spä-
testens bis zum 04. Februar 2009 beim Vorstand der Spar-
kasse Vest Recklinghausen, 45657 Recklinghausen, Herzogs-
wall 5, seine Rechte anzumelden und die Urkunde vorzule-
gen, andernfalls wird das Sparkassenbuch für kraftlos
erklärt.

Recklinghausen, 04. November 2008

Sparkasse Vest Recklinghausen

Der Vorstand
Abl. Bez.Reg. Mstr. 2008 S. 460 – 461
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